
Subsumtion 

 

Subsumtion   Sachverhalt wird zu einer angeprüften Norm in Beziehung 

gesetzt 

   Dann wird geprüft, ob der Sachverhalt unter die ggf. durch  

Auslegung zu konkretisierende Norm passt oder nicht. 

 

Schritte I. Obersatz: Wer will von wem was woraus? 

 

Bsp.: V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung des 

Kaufpreises für das Buch aus § 433 II BGB haben. 

 

II. Subsumtion (Untersuchung) 

einem allgemeinen Rechtsbegriff wird eine konkrete Tatsache 

zugeordnet. 

 

 1. Tatbestandsmerkmal benennen 

  Dazu müsste zwischen V und K ein wirksamer Kaufvertrag 

  vorliegen. 

  2. Definieren 

  Ein Kaufvertrag besteht aus Angebot und Annahme. 

  3. Subsumieren 

  Vergleich der Voraussetzungen (Definition) mit dem Sach- 

  verhalt. 

  Liegen hier Angebot und Annahme vor? 

 

III. Ergebnis: inhaltliche Übereinstimmung mit dem Obersatz 

Bsp: V hat gegen K einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises 

für das Buch aus § 433 I 1 BGB.  


